
Hausordnung Schützenstube in Unterkulm 
 
 
 
 
1. Die Zufahrten zu den Garagen und vermieteten Parkplätzen sind freizuhalten. 
 
2. Das Gelände seitlich und auf der Rückseite des Schützenhauses in Richtung Wyna 

zählt nicht zur Benützungsbewilligung der Schützenstube mit Küche. Das Betreten 
dieses Teils des Umschwungs ist verboten. Der Schützenverein Brandholz lehnt 
diesbezüglich jede Haftung ab für Schädigungen und Nachteile jeder Art. 

 
3. Das Obergeschoss des Schützenhauses darf nicht benützt werden. 
 
4. Das Holz für das Cheminée wird in vernünftigem Rahmen (max. 2 Körbe Holz) zur 

Verfügung gestellt und ist im Mietpreis inbegriffen. 
 
5. Discobetrieb ist nicht gestattet. 
 
6. Nach 22:00 Uhr sind Lärmimmissionen (laute Musik, unnötiges Herumfahren) zu 

vermeiden sowie Türen und Fenster zu schliessen. 
 
7. Veranstaltungen gewaltextremistischer und radikalisierter Gruppierungen werden 

nicht toleriert. 
Bei Unklarheiten wird die Polizei Abklärungen tätigen. 

 
8. Anfallender Kehricht muss mit nach Hause genommen werden. Entsorgung im 

Schützenhaus nur auf Anfrage bei dem Hauswart und gegen Verrechnung. 
 
9. Im Verhinderungsfall hat spätestens einen Monat vor dem Benützungstermin eine 

Abmeldung zu erfolgen. Ansonsten wird die halbe Benützungsgebühr in Rechnung 
gestellt. 

 
10. Das Schützenhaus wird nicht an Jugendliche unter 20 Jahren vermietet. Bei Anlässen 

von Jugendlichen müssen immer mindestens zwei über 20-jährige Personen 
anwesend sein. 

 
11. Sämtliche Beschädigungen gehen zu Lasten der Benützer. Die Mieter haben bei der 

Schlüsselübergabe ein Depot von Fr. 200.- zu hinterlegen. 
 
12. Das Konto bei der Raiffeisenbank Reitnau-Rued für die Überweisung des 

Mietpreises lautet: 
IBAN:  CH38 8080 8008 3438 6085 0 
Schützengesellschaft, 5726 Unterkulm 

 
Bei kurzfristigen Zahlungen ist dem Hauswart der Zahlungsbeleg bei der Übergabe 
vorzulegen. 
 
Ist die Mietvereinbarung eilig erfolgt, besteht die Möglichkeit, dem Hauswart den Betrag bei 
der Übergabe bar zu bezahlen. 
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